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Grenzpreise
von R. H. S feh Ii. (Schluß)

Das irreguläre Ausfüllgeschäft.
Fällt ein Teil der Produktion und deren Verkauf aus, so

entstehen keine Spesen P. Die entsprechenden Spesen K sind
vorhanden, bleiben aber ungedeckt. (Fall a)

Findet obige ausgefallene Produktion statt, und wird die-
selbe ohne Deckung der Spesen K verkauft, so sind die ent-
stehenden Spesen P durch den Verkaufserlös gedeckt, die vor-
handenen Spesen K hingegen bleiben ebenfalls ungedeckt.
(Fall b)

Der in beiden Fällen entstehende Verlust K ist also gleich
groß.

Dieser Ableitung liegt die Annahme zugrunde, daß die Bs-
triebszinsen proportional sind. Diese Voraussetzung, sowie die
Betriebszinsen überhaupt, welche ganz oder teilweise unbar
sein können, und welche die einzigen eventuell imbaren Spesen
sind, die nicht in die K-gruppe gehören, bedürfen einer näheren
Untersuchung, denn sie könnten die Art (bar und unbar) des
durch Produktionsausfall entstehenden Verlustes beeinflussen.

Fällt ein Produktionsfeil aus (a), und wird dadurch kein
Betriebskapital frei, so hätte im Falle der Produktion (b)
Geld gegen bare Zinskosten geborgt werden müssen. Daraus
geht der proportionale Charakter der Betriebszinsen ohne wei-
teres hervor, welche in diesem Falle außerdem bar sind und
deshalb ohne weiteren Einfluß auf die Art des Verlustes.

Fällt ein Produktionsteil aus (a), und wird dadurch das ent-
sprechende Betriebskapital frei, so kann dieses normalerweise
anderweitig angelegt werden, so daß mit dem Zinseingang zu
rechnen ist. Dieser Betrag werde für diese theoretische Unter-
suchung als gleich groß wie die Zinskosten angenommen.

Der Produktionsausfall wird also begleitet von einem An-
lagegeschäft, welches eine Zinseinnahme bringt, welcher eine
gleich große Zinsausgabe gegenübersteht, so daß sich dieselben
aufheben, woraus wiederum erhellt, daß die Betriebszinsen pro-
portional sind.

Dieses Begleitgeschäff, welches durch Produktionsausfall
nötig und verursacht wird, muß mit dem durch den Produk-
tionsausfall entstehenden Verlust verrechnet werden und bildet
zusammen mit dem Produktionsausfall einen zusammenge-
hörenden Geschäftsvorgang. Durch diese Verschmelzung wird
zwar nicht die Größe des Verlustes beeinflußt, wohl aber
eventuell dessen Art, falls die Betriebszinsen ganz oder teil-
weise unbar sind.

Sowohl im Falle des Produktionsausfalles (a) und nach
dieser Verrechnung wie auch im Falle der Produktion (b) sind
gesamthaft dieselben unbaren Spesen vorhanden, so daß in

beiden Fällen auch die Art des Verlustes die gleiche ist. Der
Verlust ist in beiden Fällen, wie weiter oben abgeleitet, bis
zur Höhe der unbaren Spesen ein unbarer Verlust, darüber
hinaus ein Barverlust.

Fällt ein Produktionsteil aus (a) und wird dabei ein Teil
des Betriebskapitals frei und ein Teil nicht, so gelten obige
Ableitungen unverändert auf beide Teile angewendet, so daß
allgemein gilt, daß im Falle (a) und (b) die Verluste nicht
nur nach Größe, sondern auch nach Art gleich sind, gleichgültig,
ob es sich um einen durch Produktionsausfall entstandenen
Verlust oder um einen Verkaufsverlust handelt.

Ob Geschäfte ohne Deckung der Spesen K abgeschlossen
oder verfehlt werden, hat also auf das finanzielle Resultat
und auf den Jahresabschluß keinen Einfluß.

Im Falle der Produktionsleistung sind jedoch Fabrik und
Personal beschäftigt, was vorteilhafter ist als reduzierte Be-
schäftigung im Falle des Produktionsausfalles. Die Produk-
tionsleistung und das Hinnehmen des Verkaufsverlustes ist also
gegenüber dem Produktionsausfall und dem daraus erwachsen-
den Verlust von zwei Uebeln das kleinere.

Schlechtere Geschäfte, d. h. solche, welche die Spesen K
nicht und die Spesen P nur teilweise decken, verschlechtern das
Geschäftsresultat, bessere Geschäfte verbessern dasselbe und
zwar umsomehr, als sie an die Deckung der Spesen K bei-
tragen, immer gegenüber dem Produktionsausfall.

Verkaufsgeschäfte, welche an Stelle des Produktionsaus-
falls unter dem Einstandspreis ohne oder mit nur teilweiser
Deckung der Spesen K getätigt werden, seien irreguläre Aus-
füllgeschiifte genannt. Denn sie sind als Verlustgeschäfte
irregulär und dienen dazu, die auf Grund der vorhandenen
Kapazität mögliche, aber fehlende Produktionsleistung auszu-
füllen.

Dann gilt:
Ein irreguläres Äusfüllgeschäft zu den proportionalen Kosten

oder zu einem höheren Preis, d. h. ohne oder mit nur teil-
weiser Deckung der Spesen K ist verlustmindernd und ver-
bessert das Geschäftsergebnis im Ausmaß, als dasselbe an die
Deckung der Spesen K beiträgt.

Dies gilt nicht nur für die Fabrikation auf Bestellung, son-
dern in gleicher Weise für den Stockverkauf. Denn wäre eine
Stockware seinerzeit nicht fabriziert worden, so hätte schon
damals ein Verlust in der Höhe der entsprechenden Spesen K
stattgefunden.

Gelingt es nicht, die ganze bei der vorhandenen Kapazität
mögliche Produktion regulär zu verkaufen, so ist danach zu
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